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Entscheidungsdatum

21.06.2024

Norm

AsylG 2005 §3

AsylG 2005 §3 Abs1

B-VG Art133 Abs4

VwGVG §24 Abs1

VwGVG §28 Abs1

VwGVG §28 Abs2

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. VwGVG § 24 heute
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2. VwGVG § 24 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 24 gültig von 01.01.2017 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2017

4. VwGVG § 24 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2016

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

Spruch

W283 2269133-1/12E

Schriftliche Ausfertigung des am 18.03.2024 mündlich verkündeten Erkenntnisses:

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. ? Stefanie KUSCHNIG als Einzelrichterin über die

Beschwerde von XXXX , geboren am XXXX .2004, StA. SYRIEN, vertreten durch die Bundesagentur für Betreuungs- und

Unterstützungsleistungen GmbH gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl

vom 08.02.2023, Zl. 130362209/ XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu Recht erkannt:Das

Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. ? Stefanie KUSCHNIG als Einzelrichterin über die Beschwerde

von römisch 40 , geboren am römisch 40 .2004, StA. SYRIEN, vertreten durch die Bundesagentur für Betreuungs- und

Unterstützungsleistungen GmbH gegen Spruchpunkt römisch eins. des Bescheides des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom 08.02.2023, Zl. 130362209/ römisch 40 , nach Durchführung einer mündlichen

Verhandlung zu Recht erkannt:

A)

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

Die beschwerdeführende Partei (bP), ein männlicher Staatsangehöriger von Syrien, stellte am 11.04.2022 einen Antrag

auf internationalen Schutz im Bundesgebiet. Im Rahmen ihrer Erstbefragung am selben Tag gab die bP zu ihren

Fluchtgründen befragt an, dass es in Syrien keine Arbeit und keine Zukunft gebe. Auch wolle die bP kein Soldat sein,

nicht töten oder getötet werden.

Bei ihrer Einvernahme beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Bundesamt) am 17.08.2022 gab die bP zu ihren

Fluchtgründen befragt an, dass sie wegen des Militärdienstes gesucht werde. Sie habe Syrien wegen des Krieges

verlassen und da sie zu ihrem Bruder in Österreich wolle, er fürchte die Einberufung durch das syrische Regime und

die Kurden. Die Kurden hätten bereits zuhause nach der bP gesucht, um diese zu rekrutieren.

Mit gegenständlich angefochtenem Bescheid wurde der Antrag der bP hinsichtlich der Zuerkennung des Status der

Asylberechtigten abgewiesen (Spruchpunkt I.). Ihr wurde der Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt und

eine befristete Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr erteilt (Spruchpunkt II. und III.). Mit gegenständlich angefochtenem

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2013/33/P24/NOR40196848
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2013/33/P24/NOR40189039
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2013/33/P24/NOR40147937
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008255&Artikel=&Paragraf=28&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2013/33/P28/NOR40196850
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2013/33/P28/NOR40147941
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008255&Artikel=&Paragraf=28&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2013/33/P28/NOR40196850
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2013/33/P28/NOR40147941


Bescheid wurde der Antrag der bP hinsichtlich der Zuerkennung des Status der Asylberechtigten abgewiesen

(Spruchpunkt römisch eins.). Ihr wurde der Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt und eine befristete

Aufenthaltsberechtigung für ein Jahr erteilt (Spruchpunkt römisch II. und römisch III.).

Mit fristgerecht erhobener Beschwerde gegen Spruchpunkt I. dieses Bescheides, wiederholte der Beschwerdeführer im

Wesentlichen sein bisheriges Vorbringen und gab ergänzend an, dass er aus einer Familie von Wehrdienstverweigerern

und Regimekritikern stamme, zumal einem Onkel und einem Bruder wegen der Wehrdienstverweigerung in Österreich

der Asylstatus zuerkannt worden sei. Zudem wies die bP auf die Asylantragstellung in Österreich hin und gab an, dass

sich die Machtverhältnisse in der Herkunftsregion jederzeit ändern könnten und die Möglichkeit der Rückeroberung

der Herkunftsregion durch das syrische Regime bestehe. Mit fristgerecht erhobener Beschwerde gegen Spruchpunkt

römisch eins. dieses Bescheides, wiederholte der Beschwerdeführer im Wesentlichen sein bisheriges Vorbringen und

gab ergänzend an, dass er aus einer Familie von Wehrdienstverweigerern und Regimekritikern stamme, zumal einem

Onkel und einem Bruder wegen der Wehrdienstverweigerung in Österreich der Asylstatus zuerkannt worden sei.

Zudem wies die bP auf die Asylantragstellung in Österreich hin und gab an, dass sich die Machtverhältnisse in der

Herkunftsregion jederzeit ändern könnten und die Möglichkeit der Rückeroberung der Herkunftsregion durch das

syrische Regime bestehe.

Das Bundesverwaltungsgericht führte am 18.03.2024 in Anwesenheit eines Dolmetschers für die Sprache Kuridsch-

Kurmanci und im Beisein der Vertretung der bP eine öNentliche Verhandlung durch. Dabei wurde die bP zu ihren

persönlichen Lebensumständen, ihren Fluchtgründen und ihren Rückkehrbefürchtungen befragt. In dieser

Verhandlung wurde das Erkenntnis mündlich verkündet und die Beschwerde abgewiesen.

Die bP stellte am 26.03.2023 einen Antrag auf schriftliche Ausfertigung des am 14.03.2024 mündlich verkündeten

Erkanntnisses.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person der bP:

Die bP führt den o Spruch angegebenen Namen und das dort angeführte Geburtsdatum. Die bP ist 20 Jahre alt. Die bP

ist in XXXX , einem Dorf in der Nähe der Stadt al-Malakiya, im Gouvernement al-Hasaka geboren. Die bP ist ein

männlicher Staatsangehöriger von Syrien, gehört der Volksgruppe der Kurden an, bekennt sich zur sunnitischen

Glaubensrichtung des Islam und beherrscht ihre Muttersprache Kurdisch-Kurmanci in Wort und Schrift. Die bP hat

auch Sprachkenntnisse in der Sprache Arabisch. Die bP beherrsch die arabische Sprache nicht in Wort und Schrift.Die

bP führt den o Spruch angegebenen Namen und das dort angeführte Geburtsdatum. Die bP ist 20 Jahre alt. Die bP ist

in römisch 40 , einem Dorf in der Nähe der Stadt al-Malakiya, im Gouvernement al-Hasaka geboren. Die bP ist ein

männlicher Staatsangehöriger von Syrien, gehört der Volksgruppe der Kurden an, bekennt sich zur sunnitischen

Glaubensrichtung des Islam und beherrscht ihre Muttersprache Kurdisch-Kurmanci in Wort und Schrift. Die bP hat

auch Sprachkenntnisse in der Sprache Arabisch. Die bP beherrsch die arabische Sprache nicht in Wort und Schrift.

Die bP stammt aus al-Malakiya, im Gouvernement al-Hasaka und hat dort 9 Jahre lang die Grundschule besucht. Nach

der Schule hat die bP in XXXX als Hilfsarbeiter auf Baustellen gearbeitet. Die bP hat bis zu ihrer Ausreise stets in al-

Malakiya bei ihren Eltern gelebt. Die bP stammt aus al-Malakiya, im Gouvernement al-Hasaka und hat dort 9 Jahre lang

die Grundschule besucht. Nach der Schule hat die bP in römisch 40 als Hilfsarbeiter auf Baustellen gearbeitet. Die bP

hat bis zu ihrer Ausreise stets in al-Malakiya bei ihren Eltern gelebt.

Die bP ist ledig und kinderlos. Die Eltern, 2 Brüder und 2 Schwestern der bP leben in der Stadt al-Malakiya. Die 2

Brüder sind XXXX , etwa 16 Jahre alt und XXXX , ca. 10 Jahre alt. Die 2 Schwestern sind XXXX , ca. 20 Jahre alt und XXXX ,

ca. 11 Jahre alt. Die bP hat auch 1 Bruder in Österreich, nämlich XXXX , geboren am XXXX 2001. Dieser stellte am

12.12.2018 einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich und ist dieser asylberechtigt. 1 Onkel der bP, nämlich

XXXX , geboren am XXXX 1985, stellte am 15.01.2021 einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich, auch er ist

in Österreich asylberechtigt. Die bP steht in regelmäßigem Kontakt zu ihren Familienangehörigen in Syrien und

Österreich.Die bP ist ledig und kinderlos. Die Eltern, 2 Brüder und 2 Schwestern der bP leben in der Stadt al-Malakiya.

Die 2 Brüder sind römisch 40 , etwa 16 Jahre alt und römisch 40 , ca. 10 Jahre alt. Die 2 Schwestern sind römisch 40 , ca.

20 Jahre alt und römisch 40 , ca. 11 Jahre alt. Die bP hat auch 1 Bruder in Österreich, nämlich römisch 40 , geboren am



römisch 40 2001. Dieser stellte am 12.12.2018 einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich und ist dieser

asylberechtigt. 1 Onkel der bP, nämlich römisch 40 , geboren am römisch 40 1985, stellte am 15.01.2021 einen Antrag

auf internationalen Schutz in Österreich, auch er ist in Österreich asylberechtigt. Die bP steht in regelmäßigem Kontakt

zu ihren Familienangehörigen in Syrien und Österreich.

Die bP hat Syrien im Alter von 17 Jahren im Dezember 2021 illegal und schlepperunterstützt in Richtung Türkei

verlassen.

Die bP ist gesund. Ihr kommt in Österreich der Status der subsidiär Schutzberechtigten zu.

1.2. Zu den Fluchtgründen der bP:

1.2.1. Die Herkunftsregion der bP, die Region um al-Malakiya im Gouvernement al-Hasaka stand im Zeitpunkt der

Ausreise der bP sowie auch aktuell unter der Kontrolle der kurdischen „Selbstverwaltung“ (auch „Demokratische

Selbstverwaltung für Nord und Ostsyrien“ bzw. „Autonomous Administration of North and East Syria – AANES“ oder

„Selbstverwaltungsgebiet“).

1.2.2. In den AANES Gebieten regelt ein Gesetz zur „SelbstverteidigungspRicht“, den verpRichtenden Militärdienst, den

Männer über 18 Jahren im Gebiet der AANES ableisten müssen. Das Gesetzes über die „SelbstverteidigungspRicht“

sieht eine Dauer von zwölf Monaten vor. Aktuell beträgt die Dauer ein Jahr und im Allgemeinen werden die Männer

nach einem Jahr aus dem Dienst entlassen. In Situationen höherer Gewalt kann die Dauer des Wehrdiensts verlängert

werden, was je nach Gebiet entschieden wird. Wehrdienstverweigerer können zudem mit der Ableistung eines

zusätzlichen Wehrdienstmonats bestraft werden. Nach dem abgeleisteten Wehrdienst gehören die Absolventen zur

Reserve und können im Fall „höherer Gewalt“ einberufen werden. Diese Entscheidung trifft der Militärrat des jeweiligen

Gebiets. Derartige Einberufungen waren den vom DIS befragten Quellen nicht bekannt.

Die Selbstverteidigungseinheiten (Hêzên Xweparastinê, HXP) sind eine von den SDF separate Streitkraft, die vom

Demokratischen Rat Syriens (Syrian Democratic Council, SDC) verwaltet wird und über eigene Militärkommandanten

verfügt. Die SDF weisen den HXP allerdings Aufgaben zu und bestimmen, wo diese eingesetzt werden sollen. Die HXP

gelten als Hilfseinheit der SDF. In den HXP dienen WehrpRichtige wie auch Freiwillige, wobei die WehrpRichtigen ein

symbolisches Gehalt erhalten. Die Rekrutierung von Männern und Frauen in die SDF erfolgt dagegen freiwillig.

Die Einsätze der Rekruten im Rahmen der „SelbsverteidigungspRicht“ erfolgen normalerweise in Bereichen wie

Nachschub oder Objektschutz (z.B. Bewachung von Gefängnissen wie auch jenes in al-Hasakah, wo es im Jänner 2022

zu dem Befreiungsversuch des sogenannten Islamischen Staats (IS) mit Kampfhandlungen kam). Eine Versetzung an

die Front erfolgt fallweise auf eigenen Wunsch, ansonsten werden die Rekruten bei KonRiktbedarf an die Front verlegt,

wie z. B. bei den Kämpfen gegen den IS 2016 und 2017 in Raqqa (DIS 6.2022).

Die Aufrufe für die „SelbstverteidigungspRicht“ erfolgen jährlich durch die Medien, wo verkündet wird, welche

Altersgruppe von Männern eingezogen wird. Es gibt keine individuellen Verständigungen an die WehrpRichtigen an

ihrem Wohnsitz. Die WehrpRichtigen erhalten dann beim „Büro für SelbstverteidigungspRicht“ ein Buch, in welchem ihr

Status bezüglich Ableistung des Wehrdiensts dokumentiert wird - z. B.die erfolgte Ableistung oder Ausnahme von der

Ableistung. Es ist das einzige Dokument, das im Zusammenhang mit der SelbstverteidigungspRicht ausgestellt wird.

Das WehrpRichtgesetz von 2014 wird laut verschiedenen Menschenrechtsorganisationen mit Gewalt durchgesetzt.

Berichten zufolge kommt es auch zu Zwangsrekrutierungen von Jungen und Mädchen.

Es kommt zu Überprüfungen von möglichen WehrpRichtigen an Checkpoints und auch zu Ausforschungen. Die

Selbstverwaltung informiert einen sich dem Wehrdienst Entziehenden zweimal bezüglich der EinberufungspRicht

durch ein Schreiben an seinen Wohnsitz, und wenn er sich nicht zur Ableistung einVndet, sucht ihn die „Militärpolizei“

unter seiner Adresse. Die meisten sich der „WehrpRicht“ entziehenden Männer werden jedoch an Checkpoints

ausfindig gemacht.

Die Sanktionen für die Wehrdienstverweigerung ähneln denen im von der Regierung kontrollierten Teil. Laut

verschiedener Menschenrechtsorganisationen wird das „SelbstverteidigungspRichtgesetz“ auch mit Gewalt

durchgesetzt, während der DIS nur davon berichtet, dass WehrpRichtige, welche versuchen, dem Militärdienst zu

entgehen, laut Gesetz durch die Verlängerung der „WehrpRicht“ um einen Monat bestraft würden – zwei Quellen

zufolge auch in Verbindung mit vorhergehender Haft „für eine Zeitspanne“. Dabei soll es sich oft um ein bis zwei

Wochen handeln, um einen Einsatzort für die BetreNenden zu Vnden. Ähnliches berichteten ein von ACCORD befragter



Experte, demzufolge alle Wehrdienstverweigerer nach dem Gesetz der SelbstverteidigungspRicht gleich behandelt

würden. Die kurdischen Sicherheitsbehörden namens Assayish würden den Wohnort der für die Wehrpflicht gesuchten

Personen durchsuchen, an Checkpoints Rekrutierungslisten überprüfen und die Gesuchten verhaften. Nach dem

Gesetz werde jede Person, die dem Dienst fernbleibe, verhaftet und mit einer Verlängerung des Dienstes um einen

Monat bestraft. Die ÖB Damaskus erwähnt auch Haftstrafen zusätzlich zur [Anm.: nicht näher speziVzierten]

Verlängerung des Wehrdiensts. Hingegen dürften die Autonomiebehörden eine Verweigerung nicht als Ausdruck einer

bestimmten politischen Gesinnung sehen. Einem von ACCORD befragten Syrienexperten zufolge hängen die

Konsequenzen für die Wehrdienstverweigerung vom ProVl des WehrpRichtigen ab sowie von der Region, aus der er

stammt. In al-Hasakah beispielsweise könnten Personen im wehrpRichtigen Alter zwangsrekrutiert und zum Dienst

gezwungen werden. Insbesondere bei der Handhabung des Gesetzes zur SelbstverteidigungspRicht gegenüber

Arabern in der AANES gehen die Meinungen der Experten auseinander. Grundsätzlich gilt die PRicht für Araber

gleichermaßen, aber einem Experten zufolge könne die Behandlung je nach Region und ZugriNsmöglichkeit der SDF

variieren und wäre aufgrund der starken Stammespositionen oft weniger harsch als gegenüber Kurden. Ein anderer

Experte wiederum berichtet von Beleidigungen und Gewalt gegenüber arabischen Wehrdienstverweigerern. Eine

Möglichkeit zur Verweigerung des Wehrdienstes aus Gewissensgründen besteht nicht.

Das Gesetz enthält Bestimmungen, die es Personen, die zur Ableistung der „SelbstverteidigungspRicht“ verpRichtet

sind, ermöglichen, ihren Dienst aufzuschieben oder von der PRicht zu befreien, je nach den individuellen Umständen.

Manche Ausnahmen vom „Wehrdienst“ sind temporär und kostenpRichtig. Frühere Befreiungen für Mitarbeiter des

Gesundheitsbereichs und von NGOs sowie von Lehrern gelten nicht mehr. Es wurden auch mehrere Fälle von

willkürlichen Verhaftungen zum Zwecke der Rekrutierung dokumentiert, obwohl die WehrpRicht aufgrund der

Ausbildung aufgeschoben wurde oder einige Jugendliche aus medizinischen oder anderen Gründen vom Wehrdienst

befreit wurden. Im Ausland (Ausnahme: Türkei und Irak) lebende, unter die „SelbstverteidigungspRicht“ fallende

Männer können gegen eine Befreiungsgebühr für kurzfristige Besuche zurückkehren, ohne den „Wehrdienst“ antreten

zu müssen, wobei zusätzliche Bedingungen eine Rolle spielen, ob dies möglich ist.

1.2.3. Die bP ist aufgrund ihres Alters von 20 Jahren verpRichtet die „SelbstverteidigungspRicht“ in der „Demokratische

Selbstverwaltung für Nord- und Ostsyrien“ abzuleisten. Die bP hat diese „SelbstverteidigungspRicht“ bisher noch nicht

erfüllt und möchte dies auch nicht, da sie nicht in den Krieg ziehen möchte und andere Leute nicht töten möchte und

nicht selbst getötet werden möchte.

1.2.3.1. Im Falle seiner Rückkehr in die Herkunftsregion ist die 20jährige bP im Alter der „SelbstverteidigungspRicht“.

Wenn die bP bei der Rückkehr in die Herkunftsregion versuchen würde im Falle seiner Zwangsrekrutierung der

„SelbstverteidigungspRicht“ zu entgehen, könnte sie mit der Ableistung eines zusätzlichen Wehrdienstmonats bestraft

werden. Der Versuch dem Wehrdienst zu entgehen könnte auch mit einer vorhergehenden Haft im Ausmaß von bis zu

zwei Wochen verbunden sein. Die Möglichkeit zur Verweigerung des Wehrdienstes aus Gewissensgründen besteht

nicht. Im Falle einer Verweigerung der „SelbstverteidigungspRicht“ wird der bP keine politische (oppositionelle)

Gesinnung unterstellt. Die bP wäre im Falle seiner Zwangsrekrutierung im Rahmen der „SelbstverteidigungspRicht“

normalerweise in Bereichen wie Nachschub oder Objektschutz eingesetzt und wird als Rekrut normalerweise nicht an

der Front eingesetzt. Die bP ist nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zur Beteiligung an Kampfhandlung

verpRichtet. Er ist nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einer Verlegung an die Front ausgesetzt und muss sich

nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit an der Begehung von Menschenrechtsverletzungen beteiligen.

1.2.3.2. Im Falle der Rückkehr nach Syrien in die Herkunftsregion, ist die bP nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit

einer realen Gefahr der Verfolgung durch die Kurden, kurdische Kräfte oder die PKK ausgesetzt. Die „Demokratische

Selbstverwaltung für Nord und Ostsyrien“ ist ein de facto autonomes Gebiet im Nordosten von Syrien. Die bP wurde

niemals von den Kurden, kurdischen Kräften oder der PKK im Hinblick auf die „SelbstverteidigungspRicht“ bzw. zur

Zwangsrekrutierung gesucht.

1.2.4. Die bP hatte und hat in der Herkunftsregion aufgrund ihrer Volksgruppenzugehörigkeit oder

Religionszugehörigkeit keine Probleme. Die bP war und ist keiner konkreten Verfolgung oder Bedrohung in der

Herkunftsregion aus anderen in der Genfer Flüchtlingskonvention enthaltenen Gründen ausgesetzt und hat sie eine

solche, im Falle der Rückkehr, auch nicht zu befürchten.

1.2.5. Die bP hat den Militärdienst auch beim syrischen Regime noch nicht abgeleistet. Die bP ist in der syrischen



Armee aufgrund ihres Alters wehrdienstpRichtig. Die bP hat niemals eine Einberufung zum Militärdienst beim

syrischen Regime erhalten. Die bP möchte den Militärdienst auch beim syrischen Regime nicht ableisten, da sie nicht in

den Krieg ziehen möchte und andere Leute nicht töten möchte.

Im Falle der Rückkehr nach Syrien in die Herkunftsregion ist die bP nicht mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einer

realen Gefahr der Verfolgung durch das syrische Regime ausgesetzt. Die Herkunftsregion der bP steht nicht im

EinRuss- oder Kontrollgebiet des syrischen Regimes, sondern unter der Kontrolle der Kurden. Die syrische Regierung

verfügt über mehrere kleine Gebiete im Selbstverwaltungsgebiet. In Qamishli und Al Hassakah tragen diese die

Bezeichnung „Sicherheitsquadrate“ (Al-Morabat Al-Amniya). Die Herkunftsregion der bP steht allerdings vollständig

unter der Kontrolle der Kurden und bestehen dort keine „Sicherheitsquadrate“.

Die syrische Armee ist vor allem in Ain al-Arab, Manbidsch sowie Tell Abyad (im Norden von Raqqa) präsent, um eine

mögliche türkische Militäroperation in Nordsyrien zu verhindern. Die SDF ist jedoch nach wie vor der Hauptakteur in

der Region. Die Regierungstruppen sind zwar präsent, allerdings beschränkt sich diese Präsenz auf die Durchführung

von Patrouillen. Die syrische Regierung hat keine Möglichkeit WehrpRichtigen für den Militärdienst in der AANES zu

rekrutieren.

Die Herkunftsregion der bP ist zudem ohne Kontakt zum syrischen Regime erreichbar. Die Einreise in die Gebiete unter

der Kontrolle der SDF/YPG in Nordost Syrien ist für die bP beispielsweise über den Grenzübergang Semalka – Faysh

Khabur, ohne Kontakt zum syrischen Regime zu haben, möglich. Aufgrund der Kontrolle der Kurden über das Gebiet

vom Grenzübergang Semalka – Faysh Khabur bis zur Herkunftsregion der bP, ist auch eine Weiterreise in seine

Herkunftsregion ohne Kontakt zum syrischen Regime möglich.

1.2.6. Eine Verfolgung aufgrund der Ausreise der bP oder von Familienangehörigen bzw. einer ihr hierdurch allfällig

unterstellten oppositionellen Haltung ist unwahrscheinlich. Nicht allen Rückkehrenden, die unrechtmäßig ausgereist

sind oder die im Ausland einen Asylantrag gestellt hat oder deren Familienangehörige ausgereist sind oder einen

Asylantrag gestellt haben oder die einen Schutzstatus erhalten haben, wird eine oppositionelle Gesinnung unterstellt.

1.2.7. Die bP ist in Syrien nie Mitglied einer bewaNneten Gruppierung gewesen und hat keine Strafrechtsdelikte

begangen. Sie war auch kein Mitglied von politischen Parteien und war auch sonst auf keine Art und Weise politisch

aktiv. Die bP genießt nicht den Schutz oder Beistand einer Organisation oder einer Institution der Vereinten Nationen.

Die bP hat zum Entscheidungszeitpunkt keinen Aufenthaltstitel und kein Aufenthaltsrecht in einem anderen Staat oder

Land. Die bP hat kein Verbrechen gegen den Frieden, kein Kriegsverbrechen und kein Verbrechen gegen die

Menschlichkeit begangen. Die bP hat kein schweres nichtpolitisches Verbrechen außerhalb von Österreich begangen

und sich keine Handlungen zuschulden kommen lassen, die den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen

zuwiderlaufen. Die bP ist in Österreich unbescholten und wurde weder von einem inländischen, noch einem

ausländischen Gericht verurteilt.

1.3. Zur maßgeblichen Situation in Syrien:

1.3.1. Auszug aus den Länderinformationen der Staatendokumentation Syrien, Version 10 vom 14.03.2024 (Beilage ./II):

Sicherheitslage

Überlappende bewaffnete Konflikte und komplexe Machtverhältnisse

Der KonRikt in Syrien seit 2011 besteht aus einem Konvolut überlappender Krisen (ICG o.D.). Die Suche nach einer

politischen Beilegung verlief im Sand (USIP 14.3.2023). Im Wesentlichen gibt es drei Militärkampagnen: Bestrebungen

durch eine Koalition den Islamischen Staat zu besiegen, Kampfhandlungen zwischen der Syrischen Regierung und

Kräften der Opposition und türkische Militäroperationen gegen syrische Kurden (CFR 24.1.2024). Dazu kommt das

bestehende InformationsdeVzit. Obwohl der Syrien-KonRikt mit einer seit Jahren anhaltenden, extensiven

Medienberichterstattung einen der am besten dokumentierten KonRikte aller Zeiten darstellt, bleiben dennoch eine

Reihe grundlegender Fragen oNen. Angesichts der Vielschichtigkeit des KonRikts ist es auch Personen, die in Syrien

selbst vor Ort sind, oft nicht möglich, sich ein Gesamtbild über alle Aspekte zu verschaNen. Das Phänomen des

Propagandakrieges besteht auf allen Seiten und wird von allen kriegsführenden Parteien und ihren Unterstützern

gezielt und bewusst eingesetzt, sodass sich das Internet, soziale und sonstige Medien angesichts der Verzerrungen der

Darstellungen nur bedingt zur InformationsbeschaNung eignen. Darüber hinaus sind oZziell verfügbare Quellen

(Berichte, Analysen etc.) aufgrund der Entwicklungen vor Ort oft schnell überholt (ÖB Damaskus 1.10.2021). In vielen



Fällen wird die tatsächliche Kontrolle auf lokaler Ebene von unterschiedlichen Gruppierungen ausgeübt. Selbst in

formal ausschließlich vom Regime kontrollierten Gebieten wie dem Südwesten des Landes (Gouvernements Dara’a,

Suweida) sind die Machtverhältnisse mitunter komplex und können sich insofern von Ort zu Ort, von Stadtviertel zu

Stadtviertel unterscheiden. Auch Überschneidungen sind möglich (v.a. Nordwesten und Nordosten). Die tatsächliche

Kontrolle liegt lokal häuVg ganz oder in Teilen bei bewaNneten Akteuren bzw. traditionellen Herrschaftsstrukturen (AA

29.3.2023).

Die militärische Landkarte Syriens hat sich nicht substantiell verändert. Das Regime kontrolliert weiterhin rund 60

Prozent des syrischen Staatsgebiets, mit Ausnahme von Teilen des Nordwestens, des Nordens und des Nordostens (AA

2.2.2024)

Die militärischen Akteure und Syriens militärische Kapazitäten

Die Kämpfe und Gewalt nahmen 2021 sowohl im Nordwesten als auch im Nordosten und Süden des Landes zu

(UNHRC 14.9.2021). Der Sondergesandte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen (VN) für Syrien Geir O. Pedersen

wies am 29.11.2022 vor dem Sicherheitsrat insbesondere auf eine langsame Zunahme der Kämpfe zwischen den

Demokratischen Kräften Syriens auf der einen Seite und der Türkei und bewaNneten Oppositionsgruppen auf der

anderen Seite im Norden Syriens hin. Er betonte weiter, dass mehr Gewalt noch mehr Leid für die syrische

Zivilbevölkerung bedeutet und die Stabilität in der Region gefährden würde - wobei gelistete terroristische Gruppen

die neue Instabilität ausnutzen würden (UNSC 29.11.2022). Im Hinblick auf das Niveau der militärischen Gewalt ist eine

Verstetigung festzustellen. Auch das Erdbeben am 6.2.2023 hat zu keiner nachhaltigen Verringerung der

Kampfhandlungen geführt. In praktisch allen Landesteilen kam es im Berichtszeitraum zu militärischen

Auseinandersetzungen unterschiedlicher Art und Ausprägung. Dabei bestanden auch teils erhebliche Unterschiede

zwischen Regionen mit einer hohen Zahl gewalttätiger Auseinandersetzungen und vergleichsweise ruhigeren

Landesteilen (AA 29.3.2023). Für keinen Landesteil Syriens kann insofern von einer nachhaltigen Beruhigung der

militärischen Lage ausgegangen werden (AA 2.2.2024).

Die Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic (CoI) der VN stellte im Februar 2022

fest, dass fünf internationale Streitkräfte - darunter Iran, Israel, Russland, die Türkei und die Vereinigten Staaten von

Amerika, sowie nicht-staatliche bewaNnete Gruppen und von den VN benannte terroristische Gruppen weiterhin in

Syrien aktiv sind (EUAA 9.2022). Im Mai 2023 begannen zusätzlich dazu die jordanischen Streitkräfte LuftangriNe gegen

die Drogenschmuggler zu Riegen (SOHR 8.5.2023). Die USA sind mit mindestens 900 Militärpersonen in Syrien, um

Anti-Terror-Operationen durchzuführen (CFR 24.1.2024). Seit Ausbruch des Krieges zwischen der Hamas und Israel

begannen die USA mehrere Luftangriffe gegen iranische Milizen in Syrien und dem Irak zu fliegen. Anfang Februar 2024

eskalierten die Spannungen zwischen dem Iran und den USA, nachdem iranische Milizen in Jordanien eine militärische

Stellung der USA mit einer Drohne angriNen und dabei mehrere US-amerikanische Soldaten töteten und verletzten.

Die USA reagierten mit erhöhten und verstärkten LuftangriNen auf Stellungen der iranischen Milizen in Syrien und dem

Irak. In Syrien trafen sie Ziele in den Räumen Deir ez-Zor, Al-Bukamal sowie Al-Mayadeen. Die syrische Armee gab an,

dass bei den Luftangriffen auch Zivilisten sowie reguläre Soldaten getötet wurden (CNN 3.2.2024).

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 intensivierte Israel die Luftangriffe gegen iranische und syrische

Militärstellungen CFR 24.1.2024). Infolge der kriegerischen Kampfhandlungen zwischen Israel und Hamas in und um

Gaza seit dem 7.10.2023, wurde israelisch kontrolliertes Gebiet auch von Syrien aus mindestens dreimal mit Raketen

beschossen. Israel habe daraufhin Artilleriefeuer auf die Abschussstellungen gerichtet. Beobachter machten iranisch

kontrollierte Milizen für den Raketenbeschuss verantwortlich. Israel soll im selben Zeitraum, am 12.10.2023 und

14.10.2023 jeweils zweimal den Flughafen Aleppo sowie am 12.10.2023 den Flughafen Damaskus mit Luftschlägen

angegriNen haben; aufgrund von Schäden an den Start- und Landebahnen mussten beide Flughäfen daraufhin den

Betrieb einstellen (AA 2.2.2024).

Die militärische Intervention Russlands und die damit einhergehende Luftunterstützung für Assads Streitkräfte sowie

die erheblich ausgeweitete indirekte Bodenintervention Irans in Form eines Einsatzes ausländischer Milizen konnten

2015 den Zusammenbruch des syrischen Regimes abwenden (KAS 4.12.2018). Die syrische Regierung hat derzeit die

Kontrolle über ca. zwei Drittel des Landes, inklusive größerer Städte, wie Aleppo und Homs. Unter ihrer Kontrolle sind

derzeit die Provinzen Suweida, Daraa, Quneitra, Homs sowie ein Großteil der Provinzen Hama, Tartus, Lattakia und

Damaskus. Auch in den Provinzen Aleppo, Raqqa und Deir ez-Zor übt die syrische Regierung über weite Teile die



Kontrolle aus (Barron 6.10.2023). Aktuell sind die syrischen Streitkräfte mit Ausnahme von wenigen Eliteeinheiten

technisch sowie personell schlecht ausgerüstet und können gerade abseits der großen KonRiktschauplätze nur

begrenzt militärische Kontrolle ausüben (AA 2.2.2024). Die Opposition konnte eingeschränkt die Kontrolle über Idlib

und entlang der irakisch-syrischen Grenze behalten. Das Erdbeben 2023 in der Türkei und Nordsyrien machte die

tatsächliche Regierung fast unmöglich, weil die Opposition Schwierigkeiten hatte, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu

erfüllen (CFR 24.1.2024).

Das Regime, Pro-Regime-Milizen wie die Nationalen Verteidigungskräfte (National Defense Forces - NDF), bewaNnete

Oppositionsgruppen, die von der Türkei unterstützt werden, die Syrian Democratic Forces (SDF), extremistische

Gruppen wie Hay'at Tahrir ash-Sham (HTS) und IS (Islamischer Staat), ausländische Terrorgruppen wie Hizbollah sowie

Russland, Türkei und Iran sind in den bewaNneten KonRikt involviert (USDOS 20.3.2023) [Anm.: zu israelischen und

amerikanischen Militäraktionen siehe u.a. Unterkapitel Gouvernement Deir ez-Zor / Syrisch-Irakisches Grenzgebiet und

Unterkapitel Gebiete unter Regierungskontrolle inkl. Damaskus und Umland, Westsyrien]. Es kann laut Einschätzung

des deutschen Auswärtigen Amts im gesamten Land jederzeit zu militärischer Gewalt kommen. Gefahr kann dabei

einerseits von Kräften des Regimes gemeinsam mit seinen Verbündeten Russland und Iran ausgehen, welches

unverändert das gesamte Staatsgebiet militärisch zurückerobern will und als Feinde betrachtete „terroristische“ Kräfte

bekämpft. Das Regime ist trotz begrenzter Kapazitäten grundsätzlich zu LuftangriNen im gesamten Land fähig, mit

Ausnahme von Gebieten unter türkischer oder kurdischer Kontrolle sowie in der von den USA kontrollierten Zone rund

um das Vertriebenenlager Rukban an der syrisch-jordanischen Grenze. Nichtsdestotrotz basiert seine militärische

Durchsetzungsfähigkeit fast ausschließlich auf der massiven militärischen Unterstützung durch die russische LuftwaNe

und Einheiten Irans, bzw. durch seitens Iran unterstützte Milizen, einschließlich Hizbollah (AA 2.2.2024). Wenngleich

oNene Quellen seit August 2022 den Abzug militärischer Infrastruktur (insb. Luftabwehrsystem S-300) vermelden,

lassen sich Auswirkungen des russischen AngriNskriegs gegen die Ukraine auf die russische Einsatzfähigkeit in Syrien

bislang nicht substantiieren. Die Menschenrechtsorganisation Syrians for Truth and Justice (STJ) behauptet, dass

Russland syrische Söldner u.a. aus den Streitkräften für den Kampfeinsatz in der Ukraine abwirbt. Unter Bezug auf

syrische Militärangehörige sowie Familien der Söldner spricht STJ von 300 syrischen Kämpfern, die im Zeitraum Juni bis

September 2022 nach Russland oder Ukraine verlegt worden seien. Mehrere von ihnen seien laut einer unbestätigten

Mitteilung der rekrutierenden al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services, welche der russischen

Wagner-Gruppe zugeschrieben wird, gefallen (AA 29.3.2023). Russland hatte noch z.B. im Oktober 2022 seine

Luftangriffe in der Provinz Idlib verstärkt (ICG 10.2022).

Im Jahr 2022 hielten die Kämpfe im nördlichen Syrien mit Beteiligten wie den Regimetruppen, den SDF, HTS sowie

türkischen Streitkräften und ihren Verbündeten an (FH 9.3.2023). Türkische Militäroperationen gegen die

Arbeiterpartei Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan - PKK) umfassen gelegentliche Gefechte an der syrisch-türkischen

Grenze (ICG 2.2022). Am Vorabend des 20.11.2022 begann die türkische LuftwaNe eine ONensive in Nordsyrien unter

dem Namen 'Operation Claw-Sword', die nach türkischen Angaben auf Stellungen der SDF und der syrischen

Streitkräfte abzielte, aber auch ein Behandlungszentrum für Covid-19, eine Schule, Getreidesilos, Kraftwerke,

Tankstellen, Ölfelder und eine häuVg von Zivilisten und Hilfsorganisationen genutzte Straße traf (HRW 7.12.2022). Die

Türkei führte seit 2016 bereits eine Reihe von ONensiven im benachbarten Syrien durch (France 24 20.11.2022; vgl. CFR

24.1.2024). Bei früheren Einmärschen kam es zu Menschenrechtsverletzungen (HRW 7.12.2022). Die türkischen

Militäroperationen trieben Tausende Menschen in die Flucht und stellten 'eine ernste Bedrohung für ZivilistInnen' in

den betroNenen Gebieten dar. Kämpfe zwischen den pro-türkischen Gruppen ermöglichten Vorstöße der HTS (FH

9.3.2023). Im Nordwesten Syriens führte im Oktober 2022 das Vordringen der HTS in Gebiete, die unter Kontrolle der

von der Türkei unterstützten Gruppen standen, zu tödlichen Zusammenstößen (ICG 10.2022). Die Türkei bombardierte

auch im Oktober 2023 kurdische Ziele in Syrien als Reaktion auf einen BombenangriN in Ankara durch die PKK (Reuters

7.10.2023; vgl. AA 2.2.2024).Im Jahr 2022 hielten die Kämpfe im nördlichen Syrien mit Beteiligten wie den

Regimetruppen, den SDF, HTS sowie türkischen Streitkräften und ihren Verbündeten an (FH 9.3.2023). Türkische

Militäroperationen gegen die Arbeiterpartei Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan - PKK) umfassen gelegentliche

Gefechte an der syrisch-türkischen Grenze (ICG 2.2022). Am Vorabend des 20.11.2022 begann die türkische LuftwaNe

eine ONensive in Nordsyrien unter dem Namen 'Operation Claw-Sword', die nach türkischen Angaben auf Stellungen

der SDF und der syrischen Streitkräfte abzielte, aber auch ein Behandlungszentrum für Covid-19, eine Schule,

Getreidesilos, Kraftwerke, Tankstellen, Ölfelder und eine häuVg von Zivilisten und Hilfsorganisationen genutzte Straße

traf (HRW 7.12.2022). Die Türkei führte seit 2016 bereits eine Reihe von ONensiven im benachbarten Syrien durch



(France 24 20.11.2022; vergleiche CFR 24.1.2024). Bei früheren Einmärschen kam es zu Menschenrechtsverletzungen

(HRW 7.12.2022). Die türkischen Militäroperationen trieben Tausende Menschen in die Flucht und stellten 'eine ernste

Bedrohung für ZivilistInnen' in den betroNenen Gebieten dar. Kämpfe zwischen den pro-türkischen Gruppen

ermöglichten Vorstöße der HTS (FH 9.3.2023). Im Nordwesten Syriens führte im Oktober 2022 das Vordringen der HTS

in Gebiete, die unter Kontrolle der von der Türkei unterstützten Gruppen standen, zu tödlichen Zusammenstößen (ICG

10.2022). Die Türkei bombardierte auch im Oktober 2023 kurdische Ziele in Syrien als Reaktion auf einen

Bombenangriff in Ankara durch die PKK (Reuters 7.10.2023; vergleiche AA 2.2.2024).

Im Gouvernement Dara'a kam es 2022 weiterhin zu Gewalt zwischen Regimekräften und lokalen Aufständischen trotz

eines nominellen Siegs der Regierung im Jahr 2018 und eines von Russland vermittelten 'Versöhnungsabkommens'.

Eine allgemeine Verschlechterung von Recht und Ordnung trägt in der Provinz auch zu gewalttätiger Kriminalität bei

(FH 9.3.2023). In Suweida kam es 2020 und 2022 ebenfalls zu Aufständen, immer wieder auch zu Sicherheitsvorfällen

mit Milizen, kriminellen Banden und Drogenhändlern. Dies führte immer wieder zu Militäroperationen und schließlich

im August 2023 zu größeren Protesten (CC 13.12.2023). Die Proteste weiteten sich nach Daraa aus. Die Demonstranten

in beiden Provinzen forderten bessere Lebensbedingungen und den Sturz Assads (Enab 20.8.2023).

Das syrische Regime, und damit die militärische Führung, unterscheiden nicht zwischen Zivilbevölkerung und „rein

militärischen Zielen“ (BMLV 12.10.2022). Human Rights Watch kategorisiert einige AngriNe des syrisch-russischen

Bündnisses als Kriegsverbrechen, die auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinauslaufen könnten. In Idlib mit

seinen über drei Millionen Zivilbevölkerung kommt es trotz eines wackeligen WaNenstillstandes demnach weiterhin zu

verbotenen AngriNen durch das Bündnis. Auch die von den USA angeführte Koalition gegen den Islamischen Staat (IS)

verletzte internationales Recht durch unterschiedslose Luftschläge in Nordostsyrien, welche zivile Todesopfer und

Zerstörung verursachten (HRW 13.1.2022).

Seit Beginn 2023 wurden mit Stand 1.5.2023 auch 258 ZivilistInnen durch andere Akteure (als dem Regime) getötet,

somit 75 Prozent aller zivilen Toten in diesem Jahr. Viele von ihnen wurden beim TrüNelsuchen getötet, und dazu

kommen auch Todesfälle durch Landminen. Außerdem bietet die Unsicherheit in vielen Gebieten ein passendes

Umfeld für Schießereien durch nicht-identifzierte Akteure (SNHR 1.5.2023).

„Versöhnungsabkommen“ (auch „Beilegungsabkommen“)

Die syrischen Behörden nutzen sogenannte "reconciliation agreements" [in anderen Quellen auch als "settlement

agreements" - Beilegungsabkommen - bezeichnet] seit Beginn des KonRiktes (NMFA 5.2022). Die Evakuierung der von

Rebellen gehaltenen Gemeinde Daraya im August 2016 markierte dabei einen Wendepunkt in der Nutzung von

Versöhnungsabkommen durch die syrische Regierung als Strategie zur Rückeroberung der von Rebellen gehaltenen

Gebiete. Bis zur Vereinbarung in Daraya waren in verschiedenen Gemeinden in ganz Syrien örtlich begrenzte

WaNenstillstände eingesetzt worden. Sowohl die lokalen WaNenstillstände als auch die Versöhnungsvereinbarungen

sind eine militärische Strategie, mit der Rebellengebiete entweder sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt zum

Einlenken gezwungen werden sollen, um Menschen und Gebiete in den Staat wiedereinzugliedern (MEE 28.3.2018).

Das Verfahren ist grundsätzlich für Personen gedacht, die im Sicherheitsapparat aktenkundig sind oder die von den

Behörden im Zusammenhang mit einer oNenen Angelegenheit gesucht werden. Sowohl Kombattanten als auch

Zivilisten können Versöhnungsvereinbarungen unterzeichnen. Es gibt lokale und individuelle Versöhnungsabkommen

(NMFA 5.2022).

Lokale Versöhnungsabkommen in ehemaligen Oppositionsgebieten

Die "Versöhnungsprozesse" scheinen ad hoc durchgeführt zu werden, was bedeutet, dass sie variieren und keine

eindeutige Beschreibung des Prozesses gegeben werden kann. Für die praktische Umsetzung der Vereinbarungen ist

ein "Versöhnungsausschuss" zuständig. Dieses Gremium ist kein Gericht. Es gibt kein materiell-rechtliches Verfahren

und das Justizministerium ist nicht beteiligt. Das Ergebnis ist kein Urteil, sondern eine Sicherheitserklärung. Der Inhalt

des Abkommens kann nicht angefochten werden. Die betreNende Person gibt ihre leichten WaNen ab und erklärt

schriftlich, dass sie von Widerstandstätigkeiten absehen wird. Im Gegenzug verspricht die syrische Regierung, die

Vorwürfe aus dem Strafregister zu streichen und den Namen der Person von den Fahndungslisten zu entfernen.

Männer, die noch ihren Militärdienst ableisten müssen, haben sechs Monate Zeit, sich beim Rekrutierungsbüro zu

melden. Es gibt Quellen, die berichten, dass diejenigen, die freigelassen werden, ein Dokument erhalten (NMFA

5.2022).



Der Abschluss der "Versöhnungsabkommen" folgt in der Regel einem Muster, das mit realer Versöhnung wenig

gemeinsam hat. Die Vereinbarungen mit Rebellentruppen werden meist am Ende einer Belagerung durch

Regierungstruppen abgeschlossen (ÖB Damaskus 12.2022). Laut der Syrian Association for Citizen's Dignity (SACD),

eine 2018 gegründete zivilgesellschaftliche Basisbewegung aus Syrien, gehörten zu den Taktiken bisher auch

Belagerungen, bei denen das Regime die Menschen in diesen Gebieten nicht nur der Grundversorgung mit

Lebensmitteln und Medikamenten beraubte, sondern sie auch mit LuftangriNen und Granaten beschoss, die

Infrastruktur zerstörte und Zivilisten tötete, um das Gebiet schließlich zur Kapitulation und zur Unterzeichnung eines

Versöhnungsabkommens zu zwingen (SACD 8.11.2021). Im Allgemeinen bieten die Versöhnungsverfahren zwei

Möglichkeiten: eine Versöhnungsvereinbarung zu unterzeichnen und weiterhin im Regierungsgebiet zu leben oder in

das Oppositionsgebiet im Nordwesten Syriens zu ziehen (NMFA 5.2022). Die Vereinbarungen beinhalten oft die

Evakuierung der Gebiete von Rebellenkämpfern und deren Familien, die dann in andere Regionen des Landes (zumeist

im Norden) verbracht werden (ÖB Damaskus 12.2022). Sie werden also auch dazu benutzt, Bevölkerungsgruppen

umzusiedeln (ÖB Damaskus 12.2022; vgl. OFPRA 13.12.2022) und sind de facto Kapitulationsvereinbarungen (NMFA

5.2022; vgl. SACD 8.11.2021, TIMEP 15.10.2021). Weiters dienen die Versöhnungsabkommen der Syrischen Regierung

zur Rekrutierung von WehrpRichtigen, die dann entweder in der regulären Armee oder regierungsnahen Milizen

dienen müssen (EUAA 10.2023).Der Abschluss der "Versöhnungsabkommen" folgt in der Regel einem Muster, das mit

realer Versöhnung wenig gemeinsam hat. Die Vereinbarungen mit Rebellentruppen werden meist am Ende einer

Belagerung durch Regierungstruppen abgeschlossen (ÖB Damaskus 12.2022). Laut der Syrian Association for Citizen's

Dignity (SACD), eine 2018 gegründete zivilgesellschaftliche Basisbewegung aus Syrien, gehörten zu den Taktiken bisher

auch Belagerungen, bei denen das Regime die Menschen in diesen Gebieten nicht nur der Grundversorgung mit

Lebensmitteln und Medikamenten beraubte, sondern sie auch mit LuftangriNen und Granaten beschoss, die

Infrastruktur zerstörte und Zivilisten tötete, um das Gebiet schließlich zur Kapitulation und zur Unterzeichnung eines

Versöhnungsabkommens zu zwingen (SACD 8.11.2021). Im Allgemeinen bieten die Versöhnungsverfahren zwei

Möglichkeiten: eine Versöhnungsvereinbarung zu unterzeichnen und weiterhin im Regierungsgebiet zu leben oder in

das Oppositionsgebiet im Nordwesten Syriens zu ziehen (NMFA 5.2022). Die Vereinbarungen beinhalten oft die

Evakuierung der Gebiete von Rebellenkämpfern und deren Familien, die dann in andere Regionen des Landes (zumeist

im Norden) verbracht werden (ÖB Damaskus 12.2022). Sie werden also auch dazu benutzt, Bevölkerungsgruppen

umzusiedeln (ÖB Damaskus 12.2022; vergleiche OFPRA 13.12.2022) und sind de facto Kapitulationsvereinbarungen

(NMFA 5.2022; vergleiche SACD 8.11.2021, TIMEP 15.10.2021). Weiters dienen die Versöhnungsabkommen der

Syrischen Regierung zur Rekrutierung von WehrpRichtigen, die dann entweder in der regulären Armee oder

regierungsnahen Milizen dienen müssen (EUAA 10.2023).

Die von der Regierung angebotenen Versöhnungsabkommen sind an verschiedene Bedingungen geknüpft (STDOK

8.2017). Die WehrpRicht war bisher meist ein zentraler Bestandteil der Versöhnungsabkommen (AA 13.11.2018).

Manche Vereinbarungen besagen, dass Männer nicht an die Front geschickt werden, sondern stattdessen bei der

örtlichen Polizei eingesetzt werden (STDOK 8.2017), oder den Männern im wehrpRichtigen Alter wird eine

sechsmonatige Schonfrist zugesichert (AA 2.2.2024; vgl. EB 14.6.2023; vgl. SD 9.6.2023). Einem von EUAA interviewten

Experten zufolge können Deserteure oder Wehrdienstverweigerer durch ein Versöhnungsabkommen mit der

Regierung Strafen entgehen. Teilweise treten sie im Rahmen dieser Abkommen Milizen bei oder formen neue, welche

mit der syrischen Armee oder dem Geheimdienst zusammenarbeiten (EUAA 10.2023). Im Rahmen von

Versöhnungsabkommen gemachte Garantien der Regierung werden jedoch nicht eingehalten. Die syrischen Behörden

haben Einzelpersonen verhaftet, nachdem ihnen die Freilassung zugesichert wurde, und Vereinbarungen über die

Freistellung von der WehrpRicht, über den Dienstort neuer WehrpRichtiger (BS 23.2.2022) oder zur Schonfrist vor dem

Einzug zum Militärdienst wurden gebrochen (AA 2.2.2024). Es wird von willkürlichen Verhaftungen von Personen

berichtet, die sich zuvor mit der syrischen Regierung "versöhnt" hatten (UNHRC 7.2.2023; vgl. HRW 12.1.2023; vgl.

UNHRC 24.8.2023) und es kommt trotz Abkommen zu Verhaftungen und dem Verschwinden von früheren Kämpfern in

deren Häusern oder an Checkpoints. Es gibt Berichte über die gezielte Tötung von ehemaligen Kämpfern, die sich

nunmehr den syrischen Streitkräften angeschlossen haben (ÖB Damaskus 12.2022). Auch werden manche Personen,

die einen Versöhnungsprozess durchlaufen haben, von ihren Nachbarn früherer Vergehen beschuldigt und

bekommen dadurch Probleme mit dem Geheimdienst (EUAA 10.2023). Der Abschluss von "Versöhnungsabkommen" in

bestimmten Gebieten schützt die dortige Bevölkerung nicht vor dem willkürlichen, rücksichtslosen Verhalten der dort

präsenten regierungsfreundlichen Milizen (OFPRA 13.12.2022). Diese Menschenrechtsverletzungen decouragieren



auch die Rückkehr von geRüchteten Personen. Durch mehrere Gesetzeserlässe wurde die Regierung 2019 zur

KonVskation des Eigentums von "Terroristen" ermächtigt. Als Terroristen werden vor allem auch viele Oppositionelle

gelistet (ÖB Damaskus 12.2022). Die von der Regierung angebotenen Versöhnungsabkommen sind an verschiedene

Bedingungen geknüpft (STDOK 8.2017). Die WehrpRicht war bisher meist ein zentraler Bestandteil der

Versöhnungsabkommen (AA 13.11.2018). Manche Vereinbarungen besagen, dass Männer nicht an die Front geschickt

werden, sondern stattdessen bei der örtlichen Polizei eingesetzt werden (STDOK 8.2017), oder den Männern im

wehrpRichtigen Alter wird eine sechsmonatige Schonfrist zugesichert (AA 2.2.2024; vergleiche EB 14.6.2023; vergleiche

SD 9.6.2023). Einem von EUAA interviewten Experten zufolge können Deserteure oder Wehrdienstverweigerer durch

ein Versöhnungsabkommen mit der Regierung Strafen entgehen. Teilweise treten sie im Rahmen dieser Abkommen

Milizen bei oder formen neue, welche mit der syrischen Armee oder dem Geheimdienst zusammenarbeiten (EUAA

10.2023). Im Rahmen von Versöhnungsabkommen gemachte Garantien der Regierung werden jedoch nicht

eingehalten. Die syrischen Behörden haben Einzelpersonen verhaftet, nachdem ihnen die Freilassung zugesichert

wurde, und Vereinbarungen über die Freistellung von der WehrpRicht, über den Dienstort neuer WehrpRichtiger (BS

23.2.2022) oder zur Schonfrist vor dem Einzug zum Militärdienst wurden gebrochen (AA 2.2.2024). Es wird von

willkürlichen Verhaftungen von Personen berichtet, die sich zuvor mit der syrischen Regierung "versöhnt" hatten

(UNHRC 7.2.2023; vergleiche HRW 12.1.2023; vergleiche UNHRC 24.8.2023) und es kommt trotz Abkommen zu

Verhaftungen und dem Verschwinden von früheren Kämpfern in deren Häusern oder an Checkpoints. Es gibt Berichte

über die gezielte Tötung von ehemaligen Kämpfern, die sich nunmehr den syrischen Streitkräften angeschlossen

haben (ÖB Damaskus 12.2022). Auch werden manche Personen, die einen Versöhnungsprozess durchlaufen haben,

von ihren Nachbarn früherer Vergehen beschuldigt und bekommen dadurch Probleme mit dem Geheimdienst (EUAA

10.2023). Der Abschluss von "Versöhnungsabkommen" in bestimmten Gebieten schützt die dortige Bevölkerung nicht

vor dem willkürlichen, rücksichtslosen Verhalten der dort präsenten regierungsfreundlichen Milizen (OFPRA

13.12.2022). Diese Menschenrechtsverletzungen decouragieren auch die Rückkehr von geRüchteten Personen. Durch

mehrere Gesetzeserlässe wurde die Regierung 2019 zur KonVskation des Eigentums von "Terroristen" ermächtigt. Als

Terroristen werden vor allem auch viele Oppositionelle gelistet (ÖB Damaskus 12.2022).

Generell lässt sich seitens der Regierung das Bestreben feststellen, möglichst schnell wieder staatliche Strukturen in

den eroberten Gebieten zu etablieren. Allerdings gibt es offenbar große Herausforderungen für die syrische Regierung,

dieses Bestreben flächendeckend umzusetzen (ÖB Damaskus 12.2022).

Individuelle Versöhnungsabkommen

Soweit bekannt, gibt es auch individuelle Versöhnungsabkommen für Syrer, die aus dem Ausland nach Syrien

zurückkehren wollen, bzw. für Vertriebene, die in ein Gebiet unter der Kontrolle der Behörden zurückkehren. Der

Abschluss eines individuellen Versöhnungsabkommens ist auch hier kein genau deVniertes Verfahren und kann von

Person zu Person und von Botschaft zu Botschaft variieren; in der Regel beinhaltet es jedoch die Unterzeichnung eines

Dokuments in einer Botschaft, in dem die Person ihre "Straftat" zugibt. Versöhnungsabkommen bieten allerdings

keinen Schutz vor Menschenrechtsverletzungen (NMFA 5.2022). Eine vertrauliche Quelle des niederländischen

Außenministeriums gibt an, dass der individuelle Versöhnungsprozess entweder aus dem Ausland oder aus einem

Gebiet, das nicht unter Regierungskontrolle steht, begonnen werden kann, aber der Abschluss in einem Gebiet unter

Regierungskontrolle

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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